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Regeste

Zustimmung Liegenschaftsverkauf

Erwägungen

E. 2
Das Gesuch der Beschwerdeführerin um unentgeltliche Prozessführung wird bewilligt.

E. 3
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'200.-- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und gehen zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung zulasten der
Gerichtskasse. Der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'200.-- wird der
Beschwerdeführerin zurückerstattet.

E. 4
Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Vizepräsident Gerichtsschreiberin
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